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(2) Der öffentliche Gesundheitsdienst berät andere Behör
den in allen medizinischen Fragen, soweit nicht besondere 
Dienste der öffentlichen Verwaltung zuständig sind.

(3) Aufgaben nach anderen Rechtsvorschriften werden, so
weit dort nichts Besonderes bestimmt ist, nach den Vorschrif
ten dieser Verordnung erfüllt.

(4) Die Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes wer
den als Vollzugsbehörde nur tätig, wenn dies besonders be
stimmt ist.

§ 2
Gesundheitsämter

(1) Die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes wer
den in den Landkreisen und kreisfreien Städten durch Ge
sundheitsämter erfüllt. Gesundheitsämter als untere Ver
waltungsbehörde bestehen bei den Kreisverwaltungen.

(2) Die Gesundheitsämter unterliegen als untere Verwal
tungsbehörde der Rechts- und Fachaufsicht der zuständigen 
Landesbehörde.

(3) Ist in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften die Zustän
digkeit von Amtsärzten oder von beamteten Ärzten begrün
det, so sind die Gesundheitsämter zuständig. Das gleiche gilt, 
wenn die Erstellung amtsärztlicher Gutachten, Zeugnisse oder 
Bescheinigungen vorgeschrieben ist.

(4) Das Gesundheitsamt wird vom Amtsarzt geleitet. Amts
ärzte und ihre Vertreter müssen die Prüfung für den höhe
ren öffentlichen Gesundheitsdienst abgelegt haben.

§3
Gutachten, Zeugnisse, Bescheinigungen

Die Gesundheitsämter nehmen im Einzelfall Untersuchun
gen und Begutachtungen vor und erstellen hierüber Gutach
ten, Zeugnisse oder Bescheinigungen, wenn dies durch Rechts
vorschriften vorgesehen ist.

§4
Schweigepflicht

(1) Die Gesundheitsämter dürfen Geheimnisse, die Amts
angehörigen in der Eigenschaft als Arzt oder als andere ge
mäß § 136 Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen 
Republik zur Wahrung des Berufsgeheimnisses verpflichtete

4 Person
— in Wahrnehmung der in § 8 genannten Aufgaben oder
— im Zusammenhang mit einer Untersuchung oder Begut

achtung, der sich der Betroffene freiwillig unterzogen hat,
anvertraut oder sonst bekanntgeworden sind, bei der Erfül
lung einer anderen Aufgabe als der, bei deren Wahrnehmung 
die Erkenntnisse gewonnen wurden, nicht verwerten. Ebenso 
dürfen die Gesundheitsämter Geheimnisse, die den in Satz 1 
genannten Personen außerhalb ihres dienstlichen Aufgaben
bereiches anvertraut oder sonst bekanntgeworden sind, bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben nicht verwerten. Die Gesundheits
ämter dürfen Geheimnisse nach den Sätzen 1 und 2 nicht of
fenbaren. Die persönliche Schweigepflicht der Amtsangehö
rigen bleibt unberührt.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Betroffene in die Verwer
tung oder sonstige Offenbarung ausdrücklich oder den Um
ständen nach eingewilligt hat oder die Verwertung oder son
stige Offenbarung seinem mutmaßlichen Willen entspricht. 
Abweichend von Absatz 1 dürfen personenbezogene Daten 
der zuständigen Behörde mitgeteilt werden, wenn dies zur 
Abwehr von Gefahren für Leben oder Gesundheit erforder
lich ist; der Betroffene soll hierauf'hingewiesen werden.

§5
Zusammenwi rken

(1) Die Gesundheitsämter beteiligen und unterstützen sich 
gegenseitig sowie andere Behörden, soweit dies durch Rechts
vorschrift festgelegt ist oder zur rechtmäßigen Erfüllung der 
gesetzlichen Aufgaben der unterstützten Behörde erforder
lich ist. Sie unterrichten die zuständige Verwaltungsbehörde, 
wenn ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Verstöße 
gegen Vorschriften des öffentlichen Gesundheitsdienstes be
kannt werden. Außer in den Fällen des Satzes 2 dürfen die

Gesundheitsämter personengebundene Daten an die zustän
digen Behörden nur übermitteln

1. in Fällen des § 4 Abs. 2,
2. für Zwecke, zu deren rechtmäßiger Erfüllung sie erhoben 

wurden oder
3. wenn die Weitergabe durch Rechtsvorschriften ausdrück

lich zugelassen ist.
(2) Die übrigen Behörden beteiligen und unterstützen ihrer

seits die Gesundheitsämter in allen Angelegenheiten, die für 
die rechtmäßige Erfüllung von deren gesetzlich zugewiesenen 
Aufgaben bedeutsam sind; insbesondere beteiligen und unter
stützen sie das zuständige Gesundheitsamt bei örtlichen Pla
nungsvorhaben, die für die Gesundheit von Bedeutung sind.

(3) Geheimhaltungspflichten nach anderen Rechtsvor
schriften bleiben unberührt.

§6
U berw adlungsauf gaben

Die Gesundheitsämter überwachen
1. Krankenhäuser,
2. Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation, des Kur

wesens und der Heilquellen,
3. Einrichtungen des Rettungs- und des Luftrettungsdien

stes mit Ausnahme der Rettungsleitstellen sowie Ein
richtungen des gewerblichen Krankentransportwesens,

4. Blutspendeeinrichtungen,
5. Schulen und soziale Gemeinschaftseinrichtungen,
6. öffentlich zugängliche Sportstätten, Bäder und Badestel

len sowie Kinderspielplätze,
7. Anlagen zur Trinkwasserversorgung, Abwasser- und Ab

fallbeseitigung einschließlich Deponien und öffentliche 
Bedürfnisanstalten,

8. Betriebe und Einrichtungen im Verkehr mit Lebensmit
teln und Bedarfsgegenständen,

9. Beherbergungsstätten, Camping- und Zeltlagerplätze,
10. Häfen und Flughäfen sowie
11. Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesens 
auf die Einhaltung der Anforderungen der Hygiene (§ 1 Abs. 1 
Ziff. 3). Zusätzlich erstreckt sich die Überwachung der in Satz 1 
Ziff. 1 und 2 genannten Einrichtungen auf die Beachtung des 
öffentlichen Heilberufsrechts, die Überwachung der in Satz 1 
Ziff. 10 genannten Einrichtungen auf die Beachtung der inter
nationalen Gesundheitsvorschriften nach Maßgabe der hierzu 
ergangenen Rechtsvorschriften. Kommunale und staatliche 
ambulante Gesundheitseinrichtungen einschließlich des Be
triebsgesundheitswesens, Praxen von Ärzten, Zahnärzten und 
Angehörigen gesetzlich geregelter nichtärztlicher Heilberufe 
sowie die im Sanitätsdienst eingesetzten Einrichtungen des 
Katastrophenschutzes können überwacht werden, wenn An
haltspunkte dafür vorliegen, daß die Anforderungen der Hy
giene dort nicht eingehalten werden.

§7
Anzeigepflicht, Berufsaufsicht

(1) Die Angehörigen der gesetzlich geregelten ärztlichen und 
nichtärztlichen Heilberufe sowie die Apotheker haben Beginn 
und Beendigung einer selbständigen Berufsausübung unver
züglich dem für den Ort der Niederlassung zuständigen Ge
sundheitsamt anzuzeigen. Im Fall des Beginns der Berufs
ausübung ist

1. die Anschrift der Niederlassung anzugeben und
2. die Berechtigung zur Ausübung des Berufes oder Füh

ren- der Berufsbezeichnung nachzuweisen.
Anzuzeigen sind auch Änderungen der Niederlassung.

(2) Die Gesundheitsämter verständigen die zuständigen Be
hörden oder Berufsvertretungen, wenn Ärzte, Zahnärzte oder 
Apotheker ihres Bereiches ihre Befugnisse nicht einhalten 
oder ihre sonstigen öffentlich-rechtlichen Berufspflichten 
nicht erfüllen. Das gilt für die Angehörigen der sonstigen ge
setzlich geregelten nichtärztlichen Heilberufe entsprechend,- 
soweit diese Personen ihren Beruf ausüben. Die Gesundheits
ämter achten ferner darauf, daß niemand unerlaubt die Heil
kunde ausübt.


